Eingegrenzt auf Kloten
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Das Zürcher Migrationsamt möchte mit neuen Massnahmen,
sogenannten Eingrenzungen, abgewiesene Asylsuchende zur
freiwilligen Ausreise aus der Schweiz bewegen. Besuch bei
einem Betroffenen.

Rohr in Glattbrugg, Bushaltestelle «Fracht». Etwa 100 Meter neben dem Zürcher
Flughafengefängnis befindet sich die Notunterkunft, in der Omid* seit 15
Monaten wohnt. Der junge Mann ist ein sogenannter Eingegrenzter: Das
Zürcher Migrationsamt verbietet ihm, das Gemeindegebiet von Kloten zu
verlassen. Auf einer Karte ist eingezeichnet, in welchen Zonen er sich bewegen
darf. Gegenüber 179 Personen im Kanton Zürich wurde eine Eingrenzung
verfügt, bei 100 von ihnen liegt eine Straffälligkeit vor.
Die Notunterkunft in Rohr ähnelt einer überdimensionierten Kartonschachtel.
Die Wände sind hauchdünn, man kann den Nachbarn atmen hören. Die Luft ist
stickig. Über den Zustand der Toiletten kann nur geschwiegen werden. Omid
teilt zwölf Quadratmeter mit einem Zimmergenossen. Seit acht Jahren lebt er in
der Schweiz, spricht gutes Deutsch. Seine Tage verbringt er damit, aus dem
Fenster zu starren, in Erinnerungen und Träumereien zu verharren. Hier findet
niemand ein lebendiges Verhältnis zur Gegenwart. «Ich würde jede Arbeit tun,
wenn man mich liesse», sagt er. Das neue Eingrenzungsregime, das der Kanton
Zürich auf Anordnung von Sicherheitsdirektor Mario Fehr im Sommer 2016
eingeführt hat, macht Omid zu schaffen. «Das Schlimmste ist die Einsamkeit»,
sagt er.
Kürzlich war er beim Arzt, der ihm Antidepressiva verschreiben wollte. Weil
Omid keine Pillen schlucken möchte, gehe er nun jeden Morgen joggen, erzählt
er. «Ich stehe um 6 Uhr auf, damit ich nach dem Sport duschen kann.» Das
warme Wasser reicht nur für vier bis fünf Personen. Wenn er zum Arzt muss, der
sich ausserhalb des Rayons befindet, muss Omid eine Ausnahmebewilligung
einholen. Vor einigen Wochen, erzählt er, habe er einen Zimmernachbarn aus
Afghanistan zum Notfallarzt begleitet, um beim Übersetzen zu helfen. Auf dem
Rückweg sei er von der Polizei kontrolliert worden und habe eine Busse von 800
Franken erhalten. Weil er die Strafe nicht bezahlen konnte, ging er 20 Tage ins
Gefängnis. Er sagt: «In der Schweiz ist das Gefängnis schöner als die
Notunterkünfte. Im Gefängnis kann man arbeiten und etwas Geld verdienen.
Und es hat einen Fernseher.»

Unislamischer Haarschnitt
Omid wird 1985 im Süden Teherans in eine religiöse Familie geboren. Sein Vater
ist Angestellter bei der städtischen Trinkwasserversorgung, seine Mutter
kümmert sich um die acht Kinder. Nach der Schule absolviert Omid den
regulären Militärdienst in Iran, arbeitet danach im Basar, wo er Staubsauger und
andere Haushaltsgeräte verkauft. Eines Abends, so erzählt er, sei er mit
Freunden in eine Schlägerei geraten. Er ist 22 Jahre alt. Die Polizei verhaftet ihn.
Im Gericht stört sich der Richter vor allem an Omids langen Haaren, die er als
unislamisch quittiert. Die iranische Willkürjustiz trifft Omid laut seinen
Schilderungen hart: Er erhält 80 Peitschenhiebe und kommt für 6 Monate ins
berühmt-berüchtigte Rajai-Shahr-Gefängnis, wie er erzählt. «Als ich dort
herauskam, war alles anders.» Er bekam nirgends mehr Arbeit. Eine Liebschaft
mit der Tochter eines einflussreichen Generals, die für Omid nie mit ernsthaften
Absichten verbunden war, wird ihm zum Verhängnis: Immer wieder lauern ihm
Basij-Milizen in seinem Quartier auf, schikanieren ihn, bedrohen auch seine
Geschwister. Man habe ihn zur Heirat nötigen wollen, erzählt Omid. Er
beschliesst, das Land zu verlassen.

«Jung, gesund, arbeitsfähig»
Über die Türkei gelangt er in die Schweiz, wo er 2008 um Asyl ersucht. Sein
Antrag wird abgelehnt, worauf er beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerden
erhebt. Doch auch die Beschwerden werden abgewiesen. Das Staatssekretariat
für Migration (SEM) schreibt: «Gemäss Aktenlage sind Sie jung, gesund und
arbeitsfähig. Weder die in Ihrem Heimatstaat herrschende politische Situation
noch andere Gründe sprechen gegen die Zumutbarkeit der Rückführung in den
Heimatstaat.» Omids exilpolitische Aktivitäten in einem Menschenrechtsverein,
welcher vom Ausland aus gegen das iranische Regime opponiert, erachtet das
SEM als «keine konkrete Bedrohung bei einer Rückkehr». Aus Omids Akten wird
ersichtlich, dass er während seines Aufenthalts in der Schweiz straffällig
geworden ist. Einerseits wegen Arbeitens ohne Arbeitsbewilligung, andererseits
wegen Hehlerei. Darauf angesprochen, sagt er: «Ich habe einmal für eine
Umzugsfirma gearbeitet, weil ich Geld nach Hause schicken wollte. Und ein
anderes Mal hat mir ein vermeintlicher Freund ein Handy verkauft, das sich als
gestohlen herausstellte.»

Fest steht: Omid hält sich widerrechtlich in der Schweiz auf und ist mit der
Justiz in den Clinch geraten. Doch er sagt, er könne nicht nach Iran
zurückkehren. Er habe Angst, dass ihm die Mullah-Schergen erneut das Leben
zur Hölle machten. Mit Zwang ausschaffen können ihn die Schweizer Behörden
nicht, da mit Iran kein Migrationsabkommen besteht. Mit der
Eingrenzungspraxis versucht nun der Kanton Zürich, Druck auszuüben. In der
Eingrenzungsverfügung von Omid steht: «Die Eingrenzung als
Freiheitsbeschränkung ist ein milderes Mittel als der ausländerrechtlich
begründete Freiheitsentzug. Sie darf auch eine gewisse Druckwirkung zur
Durchsetzung der Ausreisepflicht entfalten.» Laut dem Zürcher Migrationsamt
ist man vom Bund angehalten, den Vollzug zu intensivieren. Doch viele
Abgewiesene tauchen ab und führen fortan ein Leben als Sans-Papiers.
Gleichzeitig werden Stimmen von Hilfsorganisationen, Aktivisten und Anwälten
laut, die die neue Eingrenzungspraxis als unverhältnismässig und gar als
Schikane verurteilen.
Omid – erst ein Ausgegrenzter, nun ein Eingegrenzter – blickt aus dem Fenster
seines Zimmers im Rohr. Nur Stacheldrahtzäune und die Silhouette des
Ausschaffungsgefängnisses sind im dichten Nebel auszumachen. Alle paar
Minuten donnert ein Flugzeug über die Unterkunft und lässt alles erzittern.

Zweimal täglich kontrolliert
Omid ist zerknirscht. Seit dem 1. Februar muss er zweimal täglich zur Stelle sein,
um sein Nothilfegeld zu erhalten. Nur wer morgens und abends zu genau
definierten Zeiten in der Notunterkunft anwesend ist und seine Unterschrift
abgibt, bekommt die acht Franken fünfzig ausbezahlt. Mit diesem täglichen
Barbetrag müssen Nothilfebezüger sämtliche Auslagen ausser für Unterkunft,
Kleidung und medizinische Versorgung bezahlen. Bisher konnten sie das
Nothilfegeld für Nahrung, Hygiene, Kommunikation und Mobilität dreimal pro
Woche abholen. Die morgens und abends verlangte Anwesenheitskontrolle ist
ein weiterer Schritt zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit. «Jedes Mal, wenn
man sich an ein Unglück gewöhnt hat, geschieht das nächste Unglück», sagt
Omid.
